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In diese Zeit einer neuen Blüte der Künste und Wissen-
schasten sällt neben bedeutenden Bewegungen auf politischem (Ge¬
biete als ein Ereignis von den größten Folgen für Kirche und
Staat der Kampf Luthers mit dem römischen Stuhle. Bald hatte
sich ganz Deutschland in zwei feindliche Heerlager gespalten.

V.

Ausbildung der landesherrlichen Gewalt im Innern
und der Verfall der Stünde.

1508 1651.

25 Wilhelm IV. von Bayern.
1508-1550.

Nach dem Tode Albrechts des Weisen regierten für seinen
unmündigen Sohn Wilhelm IV. dessen Oheim Wolfgang und
sechs von den Ständen ernannte Männer. Diese Zeit glaubte
der hochstrebende Adel zur Ausdehnung seiner Macht benützen zu
müssen. Er suchte dieselbe gleicherweise nach unten wie nach oben
hin auszubreiten. Auch da, wo er nicht die Rechte des Gutsherrn,
sondern nur Vogteirechte des Herzogs übte, zwang er den Bauern
für seine Güter zu Knechtsdiensten, welche dieser nur dem Herzog zu
leisten schuldig war. Er weigerte sich nicht, dem Herzog Steuern zu
gewähren, aber er gewährte sie aus dem Säckel der Bürger und
Bauern; für seine eigenen Güter nahm er Steuerfreiheit in An-
spruch. Von solcher Freigebigkeit, die der Adel auf Kosten anderer
übte, wußte er dann selbst die größten Vorteile zu ziehen. Denn
für jede Steuergewährung ließ er sich seine Vorrechte durch neue
sogenannte Freiheitsbriefe bestätigen oder erweitern.

Als Wilhelm IV. selbst zu regieren angefangen hatte, ver¬
band sich der Abel, setzte zu München einen ständigen Ausschuß
ein, zwang bem Herzog Räte unb Beamte nach Gutbünken auf
und versagte ihm, als er nicht allen Forderungen nachgab, die


